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Gemeindevertretung Herleshausen 

-   Der Vorsitzende   - 
 

 
 

Gemeinde Herleshausen   Bahnhofstr. 15   37293 Herleshausen 
 

An die 
Mitglieder  

 der Gemeindevertretung und 

 des Gemeindevorstandes 
der Gemeinde Herleshausen 
 

37293 Herleshausen 
 

 

 

Einladung zur Sitzung der Gemeindevertretung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Benehmen mit dem Gemeindevorstand lade ich gemäß § 58 der Hessischen Gemeinde-
ordnung (HGO) zur 5. Sitzung der Gemeindevertretung (Wahlperiode 2021/2026) am  
 

Dienstag, dem 05. Oktober 2021, um 19.30 Uhr 
 

in die Mehrzweckhalle Herleshausen, Bahnhofstraße 15, 37293 Herleshausen ein. 
 
 

T  a  g  e  s  o  r  d  n  u  n  g  : 
 

 
Tagesordnung Teil A 

A 1) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der form- und fristgerechten Einladung 
 sowie der Beschlussfähigkeit und Feststellung der Tagesordnung 

A 2) Bericht des Vorsitzenden des Gemeindevorstandes 

A 3) Informationen des Vorsitzenden und des Bürgermeisters über Termine und Sachstände 

 

Tagesordnung Teil B  
 

B 1) Erweiterung der schriftlichen Vereinbarung des örtlichen Ordnungsbehördenbezirks  
   der Kreisstadt Eschwege um die Überwachung des ruhenden Verkehrs 
   hier: Beratung und Beschlussfassung 

B 2) Gewährung einer Zuweisung aus dem Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungs- 
   programm (SWIM) an die Gemeinde Herleshausen  

hier: Kenntnisnahme 
 

 

 

Aktenzeichen (Im Antwortschreiben bitte angeben) 

001 - 05  
 

Auskünfte gibt Ihnen Bgm. Böckmann 

Telefon 05654/9895-11 

Telefax 05654/9895-33 

E-Mail: gemeinde@herleshausen.de 

 

Datum 27.09.2021 
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B 3) Aufstellung Haushaltspläne und Jahresabschlüsse im Werra-Meißner-Kreis 
hier: Kenntnisnahme 

B 4) Umbau eines Teils des DGH Altefeld zur Arztpraxis  
hier: Kenntnisnahme 

B 5) Planung der Sitzungstermine für 2021/2022; 
hier: Kenntnisnahme 

B 6) Verschiedenes 

 

Die Sitzung ist öffentlich. 

 

Aufgrund der aktuell geltenden Abstands- bzw. Hygieneregeln muss ggf. die Anzahl 
der Besucher beschränkt werden. Bitte denken Sie an die Maskenpflicht und die  
Hygieneregeln. 
 
 

 
Kraus, Vorsitzender 


